
Landkreis 
Alzey-Worms Kreisverwaltung  Eingangsstempel   Schulstempel 

  

Antrag auf Schülerfahrkostenübernahme für das Schuljahr 2011/2012 
Berufsbildende Schulen - Teilzeit - 

- Kreisverwaltung Alzey-Worms, Ernst-Ludwig-Straße 36, 55232 Alzey - Telefon: 06731/408-3041 - 
 
 
 
 

 Erstantrag für das Schuljahr 2011/2012 
(Der Antrag ist jährlich zu stellen) 

Änderungsantrag  
(- z. B. bei Schulwechsel oder Umzug ) 

 
 
 
1. Angaben über den/die Fahrschüler(in): 

 Name:  Vorname: 

Aufenthaltsort / Wohnung während des Schulbesuches: 

Postleitzahl, Ort / Ortsteil: Straße, Hausnummer: Straße, Hausnummer: 

männlich weiblich Geburtsdatum:  ___.___._____ 

Hinweis: Bei Wohnortwechsel im laufenden Schuljahr sind die Fahrkosten neu zu beantragen. 

Bearbeitungsvermerk:

FK ab:

VKM:

Km / Preisstufe:

Erf.

Abgang:

Erst:

 
 

2. Personensorgeberechtigte: 
Name:  Vorname:

Name:  Vorname:

 Telefon:

Adresse (falls nicht mit dem/der Schüler(in) identisch):

Postleitzahl, Ort / Ortsteil: Straße, Hausnummer:

Bankverbindung:

Straße, Hausnummer:

Bankleitzahl: Kontonummer:Bank:

Kontoinhaber(in):

 
 

3. Fahrstrecke / Fahrkartenart: 
von: über: nach:

 
 

4. Angaben über den Schulbesuch: 

Berufsbildende Schule (BBS) Alzey

Schule, für die Fahrkostenübernahme beantragt wird:

Falls nicht die nächstgelegene berufsbildende
Schule besucht wird, bitte kurze Begründung:

Zuletzt besuchte Schule:

Sonstige Schule (Schulart, Name, Schulort):

 



 

 
 
5. Bildungsgang im Schuljahr 2011/2012: 

 

Berufsvorbereitungsjahr - Kooperativ - 
(Teilzeit: - nur an Schultagen -  

Einkommensunabhängig und ohne Eigenanteil: 

Sonderberufsschulklasse „Schüler ohne Beruf“ 
Teilzeit: - 1 Schultag pro Woche -) 

Steht der/die Schüler(in) in einem Berufsausbildungs- oder Beschäftigungs-
verhältnis ? Ja Nein 

Ist für den/die Fahrschüler(in) ein Antrag auf Unterstützung nach dem Bundes-
ausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder vergleichbaren Leistungen (z.B. 
Bundesversorgungs-, Arbeitsförderungsgesetz) für das Schuljahr 2011/2012 
gestellt oder wird dies beabsichtigt ? (Wenn ja, bitte Bescheid beifügen) Ja Nein 

Hinweis: 
Die Fahrkosten werden nur in Höhe der Einzelfahrscheine für den Besuch der Berufsbildenden Schule 
gewährt (pro Schultag eine Hin- und Rückfahrt) und nicht für andere Zwecke (z.B. Praktikumsstelle) 
Die Übernahme der Fahrkosten erfolgt im Rahmen der Erstattung, soweit der Kreisverwaltung die Fahr-
karten (Einzelfahrausweise oder Zeitkarten) vorgelegt werden und die Schule den Schulbesuch bestätigt.  

Sonstiger Bildungsgang: 

 
 

 

6. Erklärung: 
Durch meine/unsere Unterschrift versichere(n) ich/wir, dass die oben gemachten Angaben richtig und voll-
ständig sind. Bei Eintreten einer Änderung der in diesem Antrag gemachten Angaben (Wohnortwechsel, 
Schulwechsel) verpflichte(n) ich mich/wir uns, die Fahrkostenübernahme neu zu beantragen. 
Die ausgegebenen Fahrausweise werde(n) ich/wir bei Eintreten dieser Änderungen sowie bei Beendigung des 
Schulbesuches unverzüglich an die Kreisverwaltung Alzey-Worms zurückgeben. Andernfalls gehen unnötig 
verursachte Kosten zu meinen/unseren Lasten. 
Mir/uns ist bekannt, dass zu Unrecht gewährte Leistungen zurückgefordert werden. Der Widerruf der Fahr-
kostenübernahme bleibt vorbehalten, insbesondere bei Wegfall oder Änderung der Voraussetzungen, die der 
Bewilligung zugrunde lagen. Gleiches gilt, wenn die Gefährlichkeit des Schulweges entfällt bzw. diese aufgrund 
des höheren Lebensalters des Schülers oder der Schülerin nicht mehr gegeben ist oder nachträglich neue Tatsa-
chen eintreten, die den Landkreis Alzey-Worms berechtigt hätten, die Fahrkostenübernahme zu versagen. 
 

7. Unterschriften: 
Ort, Datum:  Personensorgeberechtigte: Volljährige Schüler:

 


